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Raumordnung, Bau, Verkehr 

Mobilität und Verkehr 

Öffentlicher Verkehr 

2025-22 

 Hauptstrasse - Knoten Härtiplatz bis Knoten Joweid - Neubau 

Bushaltestelle Tann-Härtiplatz - Abtretungsvertrag - Genehmigung 

Ausgangslage 

Aufgrund der alltäglichen Stausituation auf der Hauptstrasse ergeben sich unmittelbar vor 

dem Kreisel Härtiplatz für den Busbetrieb regelmässig Verspätungen. Aus diesem Grund 

sollen die Busbuchten in beiden Richtungen zu einer Fahrbahnhaltestelle umgebaut 

werden. Gemäss Behindertengleichstellungsgesetz müssen öffentlich zugängliche 

Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs bis Ende 2023 hindernisfrei umgebaut werden. 

Die Ingesa AG, Wetzikon, wurde von der Baudirektion des Kanton Zürichs mit dem 

Projekt für den hindernisfreien Ausbau der Bushaltestelle beauftragt. 

 

Das Projekt beinhaltet den hindernisfreien- und normgerechten Ausbau der 

Bushaltestelle inkl. der vorgeschriebenen Wartebereiche beidseits der Fahrbahn. Die 

Anlegekanten der Bushaltestellen sollen um rund 35 m in Richtung Tann verschoben und 

auf 22 cm Kantenhöhe angehoben werden. Die Bushaltestellen werden zu einer 

Fahrbahnhaltestelle umgebaut. Die Querungsmöglichkeiten für Passanten und 

Passantinnen sollen sicher und komfortabel ausgebildet werden. 

 

Damit es zu keinen riskanten Überholmanövern kommt, soll auf der Höhe der neuen 

Bushaltestellen eine Mittelinsel realisiert werden. Aufgrund der geänderten Linienführung 

ist zudem die Schutzinsel des Fussgängerübergangs neu zu dimensionieren. Die 

Geometrie der Mittel- und der Schutzinsel ergeben sich aus den beidseitig entstandenen 

Durchfahrtsbreiten von 3.75 m. Auf eine Verbesserung der Zweiradinfrastruktur wird von 

Seiten Kanton verzichtet. 

 

Die Ein- und Ausfahrten in die Werner-Weber-Strasse bleiben gewährleistet. Im Knoten 

ist weiterhin eine Trottoirüberfahrt vorgesehen. 

 

Im Zusammenhang mit den geplanten Strassenbauarbeiten soll die Strassenfläche 

zwischen der Hauptstrasse und der Werner-Weber-Strasse, welche heute der Politischen 

Gemeinde Rüti ZH gehört, unentgeltlich dem Kanton Zürich abgetreten werden. Es 

handelt sich dabei um ca. 17 m2 Land, welches neu der Strassenparzelle, Kat. Nr. 4983 

Haupstrasse, zugeschlagen werden soll. 
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Abtretungsvertrag 
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Bezug zur Strategie «Rüti leben Rüti gestalten» 

Kein Bezug zu Rüti leben Rüti gestalten. 

Relevanz zur Erreichung der Klimaziele  

Keine Relevanz. 

Finanzielle Auswirkungen 

Das Geschäft hat keine finanziellen Auswirkungen. 

Submission 

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen. 

Beschlussveröffentlichung 

Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

Kommunikation, Publikation 

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht. 

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit 

Für den Beschluss ist gemäss Art. 28 Abs. 1 Ziff. 3 und 5 der Gemeindeordnung vom 
19. Mai 2019 der Gemeinderat zuständig. Gemäss Art. 29 Abs. 2 Ziff. 5 der 
Gemeindeordnung liegt für Verfügungen über Grundeigentum und beschränkte dingliche 
Rechte des Finanzvermögens, im Wert bis und mit CHF 1‘000‘000.00, die Kompetenz 
beim Gemeinderat. 

Beschluss 

1. Der Abtretungsvertrag vom 20. Dezember 2024 zur Landabtretung von ca. 17 m2 

Strassenfläche der Werner-Weber-Strasse, Kat. Nr. 6714, zur Hauptstrasse, Kat. 

Nr. 4983, zwischen der veräussernden Partei, der Gemeinde Rüti, 8630 Rüti und der 

antretenden Partei, dem Kanton Zürich, Neumühlequai 10, 8090 Zürich, wird 

genehmigt. 

2. Die Landabtretung erfolgt entschädigungslos. Die grundbuchamtlichen Gebühren 

sowie die Kosten für Vermessung und Vermarkung gehen zu Lasten des Kantons 

Zürich.  

3. Der Leiter Abteilung Bau, Sven Hegi, wird ermächtigt, das vorliegende 

grundbuchamtliche Geschäft im Auftrag des Gemeinderats Rüti öffentlich zu 

beurkunden.  
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4. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Kanton Zürich, Baudirektion, Immobilienamt, Assetmanagement, Landerwerb, 

Neumühlequai 10, 8090 Zürich (Versand durch Abteilung Bau, zusammen mit 

weiteren Akten) 

- Notariat und Grundbuchamt Wald, Rosenthalstrasse 7a, 8636 Wald 

- Ressortvorsteher Bau 

- Leitung Abteilung Bau 

- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme) 

- Internet «Hauptstrasse - Knoten Härtiplatz bis Knoten Joweid - Neubau Bushalte-

stelle Tann-Härtiplatz - Abtretungsvertrag - Genehmigung» 

- Archiv
 

 

Versand: 4. März 2025 

 

Gemeinderat Rüti 

 

Thomas Ziltener 

Gemeindeschreiber 

 


